
Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Burgenlindischen Landtages der XIII. Wahlperiode

Initiativantrag

Zahl 13 - 79

Antrag

Beilage 145

der AbgeordnetenKari STIX, Rudolf MOSER, Ivan
WURGLlCS, Dipl. Ing. Johann KARALL, Dr. Günter
WIDDER, Dr. Wolfgang DAX und Genossen auf Er
lassung eines Gesetzes über das Verfahren bel der
Durchführung von Volksbefragungen (Burgenländl
sches Volksbefragungsgesetz).

Der Landtag wolle besch1ießen:

Gesetz vom _ _........... über das Verfahren bel
der Durchführung von Volksbefragungen (Burgenlindisches
Volksbe'ragungsgesetz)

Der Burgenländische Laootag hat beschlossen:

I. ALL<~8Me.INE BESTIMMUNGEN

§ 1

Volksbefmgungen

(1) Zur Erforschung des Willens der Landesbürger über
gr:un<lsätzUche Fragen der Landesvollziehung sowie über
Planungen und Projektierungen aus dem selbständ!gen
Wirk·ungsbereich des Landes kann die Landesregierung
durch Verolldnung eine Volksbefragung anordnen.

(2) Bi-oe Voll~befragunglst anzuordnen, wenn dies
mindestens 10.000 zum Landtag w.ah~berechtigte Bürger
verlangen.

f:3) Von einer Volksbefragung sind Angelegenheiten.
die in den eigenen Wirkungsbere.ich der Gemeinde fallen
oder die ausschließlich eine indivIduelle behördliche Ent
scheidung erfordern, ausgeschlossen.

(4) Eine 'tolksbefl18gung kann je nach der regionalen
Bedeutung der Angelegenheit für das ganze Land oder
für Teile des Landes, mindestens aber für den Bere.lch
eIner Gemeinde angeordnet werden.

(5) Die Frage, die einer Volksbefragung unterzogen
werden sotl, ist möglichst kurz, sachUch und eIndeutig,
ohne wertende Beifügungen und so zu stellen, daß sie
entweder mJit "ja" oder "neIn" beantwortet oder, wenn
über zwei oder mehrere Entscheidungsmöglichkeiten ent
schieden werden soll, die gewählte Entscheldungsmög
Hchkeit eindeutig bezeichnet werden kann.

§ 2

WahJbehörden

Bei der Durchfühl'lyng von Volksbefragungen haben
nach Maßgabe der Bestimmungen dIeses Gesetzes die

§ 2

WahJbehörden

Bei der Durchfühl'lyng von Volksbefragungen haben
nach Maßgabe der Bestimmungen dIeses Gesetzes die

Landeswahlbehörde, die Kre.is-wahtbehörde, die Bezirks
wahlbehörden und die Gemei'ndewahlbehörtfen (Spren
gelwahlbehöflden) mitzuwirken, die nach den Bestimmun
gen der Landtagswahlordnung jeweils im Amt s4nd. Die
die Wahlbehörden betreffenden Bestimmungen der Land
,tagswahlordnung 1978 sind auf diese Wat\~behörden

sinngemäß anzuwenden.

11. EINLEITUNGSVERFAHREN

§ 3

Volksbefragung auf Grund eines Beschlusses

der Landesreg'iel'lung

Der Beschluß der Landesregierung auf Durchführung
einer Volksbefragung ist unverzüglich im Landesamtsblatt
Ioundzumachen. Er hat die Frage einschließlich allfälliger
'Entscheidungsmöglichkeiten zu enthalten.

§ 4

Volks'befl1agung auf Grund eines Antrages

(1) Mindestens 10.000 zum Landtag wahlberechtigte
Bürger können bei der Landesregierung die Durchfühl1ung
einer Vo.ksbeffl8gung beantragen . Jede dieser Personen
fAntragsteller) muß in der Wählerevidenz (Wä'hlerevidenz
gesetz 1973, 8GBI. Nr. 601) einer Gemeinde des Landes
Burgenland eingetragen seIn.

(2) Der Antrag hat ZlU enthalten:

a) das ausdrückliche Verlangen auf Durchführung einer
Volksbefr-agung

b) die Frage einschließlich aUfäUiger Entscheidungsmög
lIchkeiten

c) die Bezeichnung eines zur Vertrewng der Antragsteller
Bevollmächtigten ~Faml·"en- und Vorname, Geburts
datum, Wohnadresse).

(3) BevoUmächlligter kann jede Person sein, die in der
Wählerevidenz einer Gemeinde des Landes eIngetragen
ist, auch wenn sie den Ant"ag nicht unterzeichnet hat. Hat
der BevollmächtIgte den Antrag nicht unterzeichnet, so
ist dem Antrag etne BestätIgung der ~ur Führung der Wäh
Jerevldenz berufenen Gemeinde anzuschUeßen, daB er In
der WähJerevldenz eingetragen ~st. 1st der Bevollmächtigte
an der Ausübung seiner f;unktlon verhindert. so geht diese
für dlle Dauer der Verllinderung auf einen Stellvertreter

aer BevollmäChtigte den Antrag nicht unterzeichnet, so
ist dem Antrag eine BestätIgung der aur Führung der Wäh
lerevldenz berufenen Gemeinde anzuschUeßen, daß er In
der Wählerevldenz eingetragen ~st. 1st der Bevollmächtigte
an der Ausübung seiner f;unktlon ver,hindert, so geht diese
für dlie Dauer der Verllinderung auf einen Stellvertreter
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über. Die Reihenfolge der Stellvertretung entspricht der
Reihenf.olge der Eintragung in den Amragstisten.

§ 5
AntragslIsten

(1) Die Unterzeichner des Antrages (§ 4 Absatz 1) ha
ben sich e~genhändlg unter Angabe Ihres Famlllen- und
Vornamens, des Geburtsdatums und ihrer WoJ1nadresse in
AntragslIsten (Muster Anlage 1) einzutragen. Die Antrags
lIsten sind fortlautend zu numerieren.

(2) Den AntragslIsten ist für jeden Antragsteller eine
Bestätigung der Gemeinde anzuschließen, daß der An
tragsteller in der Wählerevkfenz als wahlberechtigt einge
tragen ist (Muster Anlage 2). Die Gemeinden haben sol
che Bestätigungen auf Verlangen unverzüglich auszustel
len.

(3) Jeder Antragsteller darf sich nur einmal in den
Antragstisten eintragen.

§ 6

Zulässigkeit

(1) Die Landesregierung hat über den Antrag auf Durch
führung einer VolksbefllBgung innerhalb von vier Wochen
zu entscheiden.

(2) Wenn im Antrag eine solche Frage vorgesehen Ist,
welche im Sinne des § 1 nicht Gegenstand einer Volksbe
fragung sein Iosnn und ohne Änderung des wesentbichen
Sinngehaltes auch nicht zu einer zulässigen Frage umfor
mutiert werden kann oder wenn die gesetz.llche M~ndest

anzahl von Antragstellern Nicht erreicht wurde, so hat dte
Landesregieliung dem Antl'lag mit schrdftlichem Bescheid
keine Folge zu geben.

(3) Bei Vorfiegen von verbesserungsfähigen Mängeln
hat die Landesregierung dem BevollmächUgten die Ver
besserunq innel1halb einer angemessenen Fnist aufzutra
gen. Wenn dem nfcht fristgerecht entsprochen wird, ist
dem Antrag in gleicher Weis~ keine Folge zu geben.

(4) Die Entscheidung ist von der Landesregierung dem
BevoUmächtigten zuzustellen und Im Landesamtsblatt kund-
zumachen. .

111. VORBERElliUNG DER VOUKSBEFAAGUNG

§ 7
Anolldnung der Vo.ksbefragung

(1) Die Landesregierung hat Inner-halb von vier Wochen
durch Verordnung eine Volksbefragung anzuordnen, wenn
die Landesregierung die Durchführung einer Volksbefra
gung beschlossen hat oder die Landesregierung entschie
den hat, daß eine Volksbefragung auf Grom:J eines An
.trages gemäß §§ 4 bis 6 durchzuführen Ist.

(2) Die Verordnung hat zu enthalten:

die Landesregierung die Durcflführung einer Volksbefra
gung beschlossen hat oder die Landesregierung entschie
den hat, daß eine Volksbefragung auf Grom:J eines An
.trages gemäß §§ 4 bis 6 durchzuführen Ist.

(2) Die Verordnung hat zu enthalten:
a) den T18g der Abstimmung, der ein Sonntag oder ein

anderer öffentlicher Ruhetag sein muß;
b) den Hinweis auf den Beschluß der Landesreg~erung

oder auf den von mindestens 10.000 zum Landtag
-wah'berechtigten Bürgern eingebrachten Antrag;

c) d1e Frage elnschUeßmch allfälliger Entscheidungsmög
lichkeiten;

d) oas Abstimmungsgebiet;
e) den Stichtlag, der jedoch nicht vor dem Tag der An

ordnung der Volksbefragung 1,legen darf.

(3) Kir denselben T,ag kann die Durchführung auch
mehrerer Vo~ksbefragungen und Volksabstimmungen an
geordnet werden. Die Durchführung einer Volksbefragung
oder Volksabstimmung darf aber nicht auf einen Tag fest
gelegt wertden, an dem eine Wahl In einen allgemeinen
Vertretungskörper statttindet.

§ 8

Stimmberechtigung

(1) Stimmberechtigt sind aHe Bürger, die am Stichtag
(§ 7 Absatz 2 Ht. e) das Wahlrecht zum Landtag besitzen.

(2) Jeder Stimmberechtigte hat nur eine Stimme. Er
darf in den Stlmmlisten (§ 9) nur einmal eingetragen seln,

(3) Jeder Stimmberechtigte hat sein Stimmrecht gAJnd
sätzlichln der Gemeinde auszuüben, in deren Stimmlisten
er eingetragen ist.

(4) Stimmberechtigte, die ,im ,Besitz einer Stimmkarte
sind, können lihr SUmmrecht auch in 'einer anderen Ge
melnde ausüben. 'F1ür die Ausstellung von Stimmkarten
und dre Ausübung des Stimmrechtes mit SUmmkarten gei
ten die Bestimmungen der §§ 31 f 'und 52 der Landtags
wahlordnung 1978 sinngemäß.

§ 9

Stimmlisten

(1) Nach Anordnung der Vo.ksbefragung haben die
Gemeinden gemäß den ,folgenden 'Besttmmungen Stimm
IIsten~Muster Anlage 3) anzulegen.

(2) Dls Stimmlisten sind auf Grund der WählereVlidenz
(Wähler~videnzgesetz 1973, BGBI. ·Nr. 601) anzulegen.

(3) Spätestens am einundzwanzigsten TtBge nach der
Kundmachung über die Anoraetnung der VotkS'befragung
(§ 7) hat die Gemeinde die Stimmtlste lin einem allgemein
zugängl'ichen Amtsraum durch zehn Tage zur öffentlichen
Einsicht aufzulegen. Für die Kund.machung, A1Jflegung,
die Durch.fühnung des lEinspruchs- 'und ,Berufungsverfah
rens und den Aibschluß der Stimm listen gelten die Be
stimmungen der §§ 22 b1s 29 der Landtagswahlordnung
1978 sinngemäß.

§ 10

Kundmachung

Am v.ierzehnten Tag 'Vor dem Tag der Votksbefragung
ist die In § 7 vorgesehene ,Kundmachung vom Bürgennei
ster ortsObI.Ich, jedenfalls aber auch durch öffentlichen
Anschlag zu verlautbaren.

IV. AiBSTtMMUNGSVlERFAHREN

§ 11
~u:n onSUDLICIl, jenenraus aoer auen euren örrentucnen
Anschlag zu verlautbaren.

IV. AiBSTtMMUNGSVlERFAHREN

§ 11

Sichellung und Leitung der Abstimmung

Für das A'bst~mmungsverfahren gelten die Bestimmun
gen der §§ 40 'bis 53 der Landtagswahlordnung 1978 sinn
gemäß, § 46 jedoch mit der Maßgabe, daß Abst4mmungs
zeugen von jeder lm Landtag vertretenen Partei UJ jeder
Wahlbehörde entsendet werden können.



§ 12

Amtlicher Stimmzettel

(1) Für die Volksbefragung sind amtliche Stimmzettel
zu verwenden, die ein Ausmaß von ungefähr 141/2 bis
151/2 Zentimeter in der Breite und 20 bis 22 Zentimeter
in der Länge aufzuweisen haben. Der amtliche Stimmzet
tel darf nur auf Anordnung der Landeswahlbehörde her
gestellt werden.

(2) Der amt'iche Stimmzettel hat Z'lJ enthalten:

a) die Bezeichnung ..Amtlicher Stimmzettel" und "Volks
befragung" mlt der 'Beif-ügung des Tages der Volksbe
fragung,

b) die den Stimmberechtigten zur Abstimmung vorzule
gende Frage,

c) wenn -die Fmge mit "ja" oder "nein" zu beantworten
ist, unterhalb des Wortlautes der ,Frage ·a,uf der linken
Seite das Wort "ja" 'und daneben einen Krels und auf
der rechten Seite das Wort "nein" und daneben einen
Kreis,

d) wenn lin der 'FJ'lage :mvei oder mehrere Entscheidungs
rnöqlichkeltenzur Wahl gestellt werden, auf der llnken
Seite untereinander deutlich voneinander abgesetzt die
verschiedenen zur Wahl gestellten Entschefdungsmög
Iichkeiten 'und auf der rechten Seite jeweils daneben
einen Kreis.

(3) Finden rmselben Zeitraum zwei oder mehrere Volks
befragungen statt (§ 7 ~bsatz 3), so sind die f'Ür jede
Volksbefragung bestimmten amtlichen SUmmzettel aus
deutrich unterscheFdbarem verschie.denmrbigem PapJer her
zustellen.

(4) Oie Landeswahtbehörde hat d ie amtlichen Stimm
zettel den Gemelnde- fUnd Sprengemahlbehörden über
die '8e~rkshauptmannschaften und Gemeinden, be:l Städ
ten mit eigenem Statut über diese, entsprechend der end
gül~igen Zahl der Sttmmberechtigten Im ,Bereich der Wahl
behörden zu übermitteln. Eine ausreichende Reserve ist
den BeZiil'lksverwaltungsbehörden für elnen allfälligen zu
sätzlichen Bedarf der Wahl'behörden am Abstimmungstag
z:ur Verfügung zu stellen . .oIe amUichen SUmmzettel sind
jeweils gegen eine Empfangsbestätigung In zweifacher
Ausfertigung aus21ufolgen; ,hlebel 'ist eine Ausfertigung
für den übergeber, die ZNleite AuS'fer1Jlgung ~ür den Ober
nehmer besthnmt.

(5) Wer unibeiugt amtliche Stlmm~ettel oder wer mit
amtlichen Stimmzetteln gleiche oder ähnliche Stimmzettel
In Auftrag gibt, herstellt, vertreibt oder verteilt, begeht eine
Verwalt.ungsübertretung und ist, wenn darin keJne strenger
ztI bestrafende Handlung gelegen ist, mJit einer Geldstrafe
bis zu 3.000,- Schilling, Im f;alle der Une'lnbr.lnglichkeU
mit Freiheitsstrafe bis nJ zwei Wochen zu bestrafen. H~e

bei können unbefugt hergestellte amtliche Stimmzettel
oder St'immzettel, die dem amtlichen Stimmzettel gleichen
Verwalt.ungsÜlbertretung und Ist, wen·n damn kalne strenger
ztI bestrafende Handlung gelegen ist, mJit einer Geldstrafe
bis zu 3.000,- Schilling, Im f;aUe der UnelnbrJnglichkeJt
mit Freiheitsstrafe bis nJ zwei Wochen zu bestrafen. H~e

bei können unbefugt hergestellte amtllche Stimmzettel
oder Sttimmzettel, diie dem amUichen Stimmzettel gleichen
oder ähnlich sind, ·für vertallen erklärt werden, ohne Rück
sicht darauf, wem sie gehören.

(6) Der StJ'la1ie nach Absatz 5 unterl3egt auch, wer un
befugt amUiche Stimmzettel, die Zlur Ä\Jsgabe für die Volks
befragung bestimmt sind, auf irgend eine W~se kenn
zeichnet.
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§ 13

SUmmabgabe und güllliger Stimmzettel

(1) Zur Stimmabgabe dal'lf nur der vom Wahlleiter
gleichzeitig mU dem Stimmkluvert dem Stimmberechtigten
Übergebene amthiche Stl.m~ettel verwendet werden.

(2) Der Stimmzettel ist gültig .ausgefül lt, wenn aus ihm
der WJlle des Abstimmenden eindeutig ZiU erkennen Ist.
Dies ist der Fall, wenn der Abstimmende am Stimmzettel
in einem der neben den Worten "ja" oder "nein" vorge
druckten Krels ein ·t.iegendes Kreuz oder ein sonstiges
Zeichen mit Tinte, Farbstift, 'Blei<Stift oder ähnlichen Schreib
behelfen anbringt, aus dem unzweideutlig -hervorgeht, ob er
die z.ur Albstimmung gelangte Frage mit "ja" oder mit
"nein" beantwortet oder ·tür welche der zur Wahl gestell
ten EntscheidungsJ'T1.Öglichkeiten er seine Stimme abgibt.
Der Stimmzettel ist aber auch dann gültig ausgefüllt, wenn
der Wille des AibsUmmenden auf andere Weise, z.,s. durch
Anhaken .oder Unterstreichen der Worte "ja" oder "nein",
oder durch sonsUge entsprechende Bezeichnung eindeutig
zu erkennen 'ist.

(3) Enthält ein Stimmkuvert mehrere amtliche Stimm
zettel, so zählen sie für einen g,ültlgen, wenn

1. in allen Stim.mzetteln die bei der Volksbefl'lagtlng ge
stellte FJ18ge in gleicher Welse mit "ja" oder "nein"
beantwortet wurde, oder

2. neben einem ,gültig a·usgefüllten amUlchen Stimmzettel
die übrigen amtlichen Stimmzettel entweder ooausge
füllt sind oder .ihre Gültigkeit gemäß § 14 Absatz 3
nicht beeinträchtigt ist.
(4) So·nstige, nichtamtliche Stimmzettel, die sich neben

einem gÜltigausge1üllten amt,lIchen Stimmzettel Im Stlmm
kuvert befinden, beeinträchtigen die Gültigkeit des amt
lichen Stimmzettels nicht.

(5) Wenn am selben Tag ZlW61 oder mehrere Volksbe
fragungen durchgeführt werden, hat der Abstimmende die
Stimmzettel für ·alle -Volksbefragungen nur ~n ein Kuvert
zu geben.

§ 14

Ungültiger Sblmmzettel

(1) Der SUmmzettel !ist ungültig, wenn

1. ein anderer als der amtliche Stimmzettel zur Abgabe
der Stimme verwendet wurde, oder

2. der SUmmzettel durch Abreißen eines Teiles derart be
einträchtigt wullde, -daB aus Ihm nicht :unzweideutig
hervorgeht, ob der Abstimmende mit "ja" oder mit
"neJn" gestimmt hat, oder

3. iJbe.r:l1aupt keine :Kennze ichnung 'des Stimmzettels vor
genommen wurde,oder

4. die zur Abstimmung gelangte Frage sowohl mit "ja"
als auch ,",11 "nein" beantwortet wurde oder mehr als
eine EntscheidungsmöglIchkeit angezeichnet wurde, oder

5. aus den vom Stimmberechtigten angebrachten Zeichen
oder der sonstloen KennzelchlJ,.una nicht unzweldAutlo
genommen wurde,oder

4. die zur Abstimmung gelangte Frage sowohl mit "ja"
als auch nrit "nein" beantwortet wurde oder mehr als
eine EntscheidungsmöglIchkeit angezeichnet wurde, oder

5. aus den vom Stimmberechtigten angebrachten Zeichen
oder der sonstigen Kennzeichnung nicht unzweideutig
hervorgeht, ob er mit "ja" oder "nein" stimmen wollte.

~2) Leere Stimmkuverts zählen als ungültige Stimmzet-
tel.

(3) Worte, -Bemerkungen oder Zeichen, die auf den
amtlichen S~immzetteln außer :alr BezeIchnung des Wor
tes ;,ja" oder "neln" angebracht wuflden, beeinträchtigen
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die Gültigkeit eines Stimmzettels nicht, wenn sich hiedurch
nicht einer der vor:angeführten Ungültigkeitsgründe ergibt.
Im Stimmkuvert befindliche Beilagen aller Art beeinträch
tigen die Gültigkeit des amUichen Stimmzettels nicht.

V. FESTSTELLUNG DES STIMMENERGEBNISSES

§ 15
Stimmenergebnisse in Gemeinden und Bezirken

(1) F.ür die FeststeUung des örUichen Stimmenergebnis
ses und der Stlmmenergebl'lisse ·in den Geme'inden und
Bezirken sind, soweit in § 14 nicht anders bestimmt ist,
die §§ 62 bis 66 der Landtagswahlordnung 1978 sinnge
mäß mit der Maßgabe anzuwenden, daß von SUmmberech
tigten auf Gnund von Sttmmkarten abgegebene Stimmen
im Bereich der Wahlbehörden zu zähtenslnd, in denen sie
abgegeben wurden.

(2) Werden am sejben Tag zwei oder mehrere Volksbe
fragungen durchgeführt, so findet die Stimmenzählung
getrennt für jede Volksbefragung statt. In diesem Falle
sind die nach der Landtagswahlordnung vorgeschriebenen
Niederschriften für jede Votksbefragung getrennt anzulegen.

§ 16
Feststellungen der Wahlbehörden

(1) Die Gemeindewahlbehörden (Sprengelwahtbehör
den) und die Bezirkswahl'behörden, letztere auf Gr.und der
Ber:ichte der Gemeindewahtbehörden, haben nach Beendi
gung der Abstimmungshandlung, gege,benenfalls getrennt
für jede Volksbefragung, unverzüg,lich für .ihren Bereich
festzustellen:

a) die Summe der St'immberechtlgten laut StimmlIsten,
b) die Summe der aogegebenen gültigen und ungültigen

SUmmen,
c) die Summe der abgegebenen ungültigen Stimmen,
d) die Summe der abgegebenen gültigen St,immen,
e) wenn die Frage mit "ja" oder "nein" zu beantworten

war, die Summe der abgegebenen gültigen auf "ja"
lautenden Stimmen und die Summe der abgegebenen
g,ültigen auf "nein" lautenden Simmen,

f) wenn in der Frage zwei oder mehrere Entscheidungs
möglichkeiten zur Wahl gestellt wurden , die Summe
der für jede Entscheldungsmöglichkeit abgegebenen
gültigen Stimmen.

(2) Die Bezirkswahtbehörden haben Ibre Ermittlungen
nach Maßgabe des § 15 U'nverzüg~ich der Landeswahlbe
hörde bekanntZ:ugeben.

§17
ErmitUung des IErgebnisses der Volksbefragung

Die wandeswahlbehörde er:mittelt auf Grund der ße
richte der Bez:irkswahlbehörden in der im § 16 Absatz 1
angegebenen Weise das G'esamterge:bn;s der Volksbefra
gung im Landesgebiet und hat das Ergebnis, gegliedert
nach politischen Bezirken und Städten mit eigenem Statut
--u·:'t::rnlTClTuntj-'däs-iergeot'nsses"oer V'ol~sDetra'gung _ 00 •

Die wandeswahlbehörde ermittelt auf Grund der ße
richte der Bez:irkswahlbehörden in der im § 16 Absatz 1
angegebenen Weise das G'esamterge:bn;s der Volksbefra
gung im Landesgebiet und hat das Ergebnis, gegliedert
nach politischen Bezirken und Städten mit eigenem Statut
sowie nach Wahtkreisen als vorläufiges Ergebnis amtlich
bskanntzu geben.

§ 18
Vertrauenspersonen

'(1) Dem BevoUmächtigten des EInleibungsantrages (§ 4
Absatz 3) steht das Recht zu, zum ErmUtlungsverfahren

der Wahlbehörden (§§ 15 bis 17) je eine Vertrauensperson
zu entsenden. Für jede Vertrauensperson kann ein Stell
vertreter nominiert werden.

(2) Vertrauenspersonen und ihre Stellvertreter haben
sich mit einer vom Bevollmächtigten des Einleitungsantra
ges ausgestellten Bescheinigung auszuweisen. Die Ver
trauenspersonen sind berechtigt, das ErmHUungsverfahren
der Wahlbehörden zu beobachten; ein EinfkJß auf die
Entscheidung der Wahlbehörden steht ihnen jedoch nicht
zu.

§ 19

Anfechtung

Innerhalb einer Woche vom Tag der Verlautbarung (§
17) an können die In den Wahlbehörden (§ 2) vertretenen
Parteien und der Bevollmächtigte des Antrages wegen Ge
setzwidrigkeit schriftlich Einspl1uch bei der zuständigen
Bezirkswahlbehörde erheben. Die Ergebnisse sind gegebe
nenfalls nach Art und Ausmaß der unterlaufenen und er
wiesenen Gesetz:widrigkeit zu Iberichtigen. Liegt eine sol
che nicht vor, hat die Bezirksverwaltungsbehörde an den
oder die Einspr·uchswel1ber einen schniftlichen Bescheid zu
erlassen. Gegen den Bescheid ist die Ber:ufung an die
Landeswahlbehörde ~ulässig.

§ 20

Kundmachung des Ergebnisses der Volksbefragung

(1) Die Landeswehlbehörde g~t auf Grund ihrer Er
myttlung oder gegebenenfalls nach Erlassung eines im
Verwalumqswepe nicht mehr anfechtbaren Bescheides das
Ergebnis der Vol'ksbefl'lagung der Landesregierung bekannt.

(2) Das Ergebnis der Vo~ksbefragung 'unter Angabe
der Zahl der für jede Entscheidungsmöglichkeit abgege
benen gültigen SUmmen ist von der Landesregierung im
Landesamtsblatt zu verlautbaren.

VI. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

§ 21

Strafen

Wer in der Antragsliste eine andere als seine Unter
schrift oder seine Unterschrj.ft mehrmals einträgt, begeht,
wenn danin keine von den Gerichten zu Ibestrafende Hand
lung gelegen ist, eine Verwaltungsübertretung und Ist mit
einer 'G"eldstrafe bis 2lU 3.000,- Schimng, 11m Falle der Un
einbringlIchkelt mit Fre~heltsstrafe bis zu zwei Wochen ~u

bestrafen.

§ 22

Fnlsten und Kostenersatz

Die Bestimmungen der §§ 81 und 83 der Landtagswahl
gr.<!':'.1~1:'9.J978 über die Fristen und diA WAhllcn~tAn nClltan

§ 22

Fnlsten und Kostenersetz

Die Bestimmungen der §§ 81 und 83 der Landtagswahl
ordnung 1978 über die Fristen und die Wahlkosten gelten
sinngemäß für die Durch,fühl1ung von Volksbefragungen
nach diesem Gesetz.

§ 23
Inkrafttreten

Dieses Gesetz trtitt am 4. Oktober 1982 in Kr'aft.
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Anlage 1
(Zu § 5 Absatz 1)
AntrtaQsliste Nr 1

ANTRAG AUF ANORDNUNG EINER VOLKSBEFRAGUNG

An die
Burgenländische Landesregierung
in 8isenstadt

A)

Die eigenhändig -unterfertigten, in der Wählerevidenz verzeichneten Personen beantragen die Durchfüh
rung einer Volksbefragung betreffend

B)
Es soll nachstehende Frage gestellt werden:

allfällige Entscheidungsmögl-ichkeiten

C)
Als Vertreter der Antragsteller (Bevollmächtigter) wird namhaft gemacht:

(Familien- und Vorname. Geburtsdatum, Wohnadresse)

C)
Politischer Bezirk: m . Ortschaft, Straße, Gasse, Platz

Geme'inde: -- _ ..

Wohnadresse
Fort!. Familien- u, Vorname Geburts- (Straße, Ort- Unter-
Zahl2 (in Blockschrift) datum schart, Gasse, schrift

Platz, Nr.)

Anmerkungen

Näher-e Vorschliiften betr-effend di-e Antragslisten

1 Die Antraqslisten, die dem Einleitungsantrag beizulegen sind, müssen nach Bezirken und Gemeinden
geordnet sein. Die so geordneten Antragsl'isten sind mit fortlaufenden Nummern (rechte obere Ecke
der Anlage 1) zu versehen. Schl:ießlich 'ist eine Aufstellung beizulegen, aus der ersichtlich sein muß.
wi·e viele Unterschriften jede Antraqsllste enthält und wie Viele Personen insgesamt in allen Antrags-

Näher-e Vorschliiften betr-effend dle Antragslisten

1 Die Antraqslisten, die dem Einleitungsantrag beizulegen sind, müssen nach Bezirken und Gemeinden
geordnet sein. Die so geordneten Antragsl'isten sind mit fortlaufenden Nummern (rechte obere Ecke
der Anlage 1) zu versehen. Schl:ießlich 'ist eine Aufstellung beizulegen, aus der ersichtlich sein muß.
wi·e viele Unterschriften jede Antraqsllste enthält und wie Viele Personen insgesamt in allen Antrags
listen eFngetragen sind (z.B, Antragsliste Nr. 1 ..... 30 Unterschr.iften; AntragsMste Nr. 2 ..... 24
Unterschriften; AntragsJiste Nr. 3 ..... 36 Unterschriften und so fort. Gesamtsumme: 105 Unter
schriften).

2 In jeder Antragsliste sind d~'e darin enthaltenen Unterschriften mit fortlaufenden Zahlen von 1 bis ....
zu versehen. Die fortlaufende Zahlenreihe beg'innt also bei Jeder Antragsliste, auch wenn mehrere vor
gelegt werden, immer mit 1 und endet mit der bei der letzten Unterschrift auf dieser Antragsliste auf
scheinenden Zahl.
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AnJage 2
(Zu § 5 Absatz 2)

Vom Antragsteller der Vol'ksbefragung einzutragen1

Politischer S~jr.k .

Gemeinde .

Antrags~iste Nr .

Fortlaufende Zahl: .

WAHLRECHTSBESTÄTIGUNG FllR VOLKSBEFRAGUNGEN

A)

An die
Gemeinde .

Herr / Frau .
(FamiJ.ien- und Vorname in Slockschrift, Geburtsdatum)

~Wohnadresse, Ortschaft, Str,aße, Gasse. Platz, Nr.)

ersucht um Bestätigung, daß er/sie in der Wählerevidenz der obi,gen Gemeinde als wahlberechtigt ein
getragen ist.

........... ................................ am 19··· ···..

~Eig,enhändlg'e Unterschrift)

B)

Der/Die Obgenannte ist ln der Wählerevidenz (Sprengel Nr --- ) 2 als wahlberechtigt
eingetragen.

.........................................., am 19 · ··

(Unterschrift)

1 I,n dieser Rubrik sind die ·rortlaufende Zahl und die Nummer der Antragsliste einzutragen. auf der sich
der obige Wahlberechtigte unterzeichnet hat.

2 Hier ist "nichtll einzutragen, wenn die obgenannte Person in der Wählerevidenz der Gemeinde nicht
aufscheint.



Ortschaft: - -..

Gemeillde: n _ •• .

Politischer Be2jirk:

Land: Burgen~and

STIMMLISTE

für die Votksabstimmung am m m _
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Anlage 3

(Zu § 9 Abs. 1)

Wahtsprengel : ..

Straße
Gasse

Platz

Fortl. Haus- Famtlien- u. Vorname Abgegebene Stimme

Zahl (Tür-) (von ausschreiben)

I
Anmerkung

Nummer Geburtsjahr männlich weiblich

!

- -----~~.--- - -

•. --

- - - ._. . - _ .----

- - - -. -

-

---- . _ - .



8

Gemäß § 36 B der Geschäftsordnung des Burgenlän- I Antrag in erste Lesung zu nehmen und dem Rechtsaus-
dischen Landtages wird beantragt, den gegenständlichen schuß zuzuweisen.

Eisenstadt, am 13. Juli 1981

SUx eh.
Maser eh.
Wurglics eh.
Gassi eh.
Grandits eh.
log. Holper eh.
Kogler eh.
Kr·utzler eh.
Kurz eh.
Ottil1e Matysek eh.
Mayer eh.
Müllner eh.
Plnter eh.
Hilde Pleyer eh.
Pasch eh.
Agoes Prandler eh.
Puhm eh.
Resch eh.
Slpötz eh.
Elli Zipser eh.

Dtpl. log. KaraI! eh.
Dr. Widder eh.
Or. Dax eh.
Behm eh.
Boom eh.
Gilschwert eh.
Dlpl, log. Halbnitter eh.
Or. Katsich eh.
Nikles eh.
Marx eh.
Dipl. Ing. Dr. Rauchwarter eh.
Etisabeth Rectmltzer eh.
Or. Schmall eh.
Schwarz eh.
Soronics eh.
Ing. Wagner eh.


